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Textliche Festsetzungen für den Bebauungsplan  

Katzenrain 2. Änderung  in Ittlingen: 

 

A Rechtsgrundlagen 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634) 
 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 
S. 581, ber. 698) zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 
m.W.v. 11.03.2017 

 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)  

 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 
2010 S. 357, ber. S. 416) zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 
99, 103) m.W.v. 11.03.2017 

 Denkmalschutzgesetz (DschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06.12.1983 (GBl. S. 797), das zuletzt durch Gesetz vom 9. Dezember 2014 (GBl. S. 
686) geändert worden ist. 

 Wassergesetz (WG) des Landes Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), in 
Kraft getreten am 22.12.2013 bzw. 01.01.2014 zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.2014 (GBl. S. 777) m.W.v. 01.01.2015 

 Naturschutzgesetz (NatSchG) des Landes Baden-Württemberg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.06.2015 (GBl. S. 585), in Kraft getreten am 14.07.2015 
 

 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) des Landes Baden-
Württemberg vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 908), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809, 815) geändert worden ist. 

 

 

B Aufhebungen, Geltungsbereich   
 
Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Bebau-
ungsplan. Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes 
bisher bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften sowie 
frühere baupolizeiliche Vorschriften der Gemeinde Ittlingen werden aufgehoben und durch 
die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes ersetzt.  
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C PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
  (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO vom 23.Januar.1990) 

In Ergänzung der Planzeichnung und Eintragung wird festgesetzt: 

 

1. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 
 
Das gesamte Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Zulässig sind nur die Nutzungen gemäß § 4 (2) Nr. 1 und Nr. 3 BauNVO. 
Die nach § 4 (2) Nr. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen (die der Versorgung des Gebietes 
dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe) 
werden gemäß § 1 (5) BauNVO ausgeschlossen.  
Die nach § 4 (3) Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) 
werden gemäß § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen.  
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21a BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB) 

 
2.1 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2  Nr. 1 BauNVO, § 19 BauNVO) 

Grundflächenzahl   

- vgl. Planeintrag – 

Eine Geschossflächenzahl wird nicht festgesetzt. 

 

 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) 
Die Höhe der baulichen Anlagen bemisst sich nach der Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) 
entsprechend dem Planeinschrieb: 

Die maximale Traufhöhe (THmax) wird in Metern ü. NN an der Schnittlinie zwischen Außen-
wand und Dachhaut (Oberkante) gemessen. 

- siehe Planeintrag als Höchstmaß - 
Bei vor- oder zurückspringenden Bauteilen darf die Traufhöhe das jeweils zulässige Maß auf 
maximal 1/3 der Trauflänge um höchstens 2 m überschreiten, die maximale Gesamthöhe der 
Bauteile muss jedoch die Höhe des Firstes um mindestens 50 cm unterschreiten.  

Die maximale Firsthöhe (FHmax) wird in Metern ü. NN an der Oberkante Dachhaut am First 
bzw. am höchsten Punkt der baulichen Anlage gemessen.  

- siehe Planeintrag als Höchstmaß –  
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3. Bauweise 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
Im gesamten Baugebiet ist innerhalb der Baugrenzen nur eine offene Bauweise (o) zulässig.  
 
 

4. Überbaubare Grundstücksflächen, nicht überbaubare Grund-
stücksflächen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
1. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugren-

zen entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil bestimmt. 
2. Dem Hauptbaukörper untergeordnete Bauteile und Vorbauten im Sinne des § 5 (6) 

LBO dürfen die jeweilige Baugrenze je Gebäudeseite in Summe bis maximal 10 qm 
Grundfläche überschreiten.  

3. Für Wintergärten sind Überschreitungen der Baugrenze um maximal 3,00 m zuläs-
sig, sofern diese nicht öffentlichen Straßenverkehrsflächen zugewandt sind. 

 

 

5. Stellung der baulichen Anlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
Die Längsseiten der Gebäude und die Hauptfirstrichtung sind parallel zu den in der Plandar-
stellung eingetragenen Richtungspfeilen zu erstellen.  
Ausnahme: Bei untergeordneten Gebäudeteilen und bei Nebenanlagen, können im Einver-

nehmen mit der Baurechtsbehörde Ausnahmen zugelassen werden. 

 

 

6. Nebenanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 14 BauNVO) 
 
Soweit es sich um Gebäude handelt, werden im Plangebiet untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO pro Baugrundstück zahlenmäßig auf 
1, größenmäßig auf maximal 22,5 m³ Bruttorauminhalt und in ihrer Gesamthöhe auf 3,0 m 
begrenzt. Hiervon ausgenommen sind Mülleinhausungen, die einen Abstand von mindestens 
1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten müssen. 
 
In der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Nebenanlagen und Einrichtungen nur zu-
lässig, wenn sie einen Mindestabstand von 3,0 m zu Verkehrsflächen einhalten. 
 
Mobilfunk-Sendeanlagen und Anlagen zur Nutzung von Windenergie (sog. Kleinwind-
anlagen) im Sinne des § 14 Absatz 2 BauNVO (i.V.m . § 1 Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO) sind 
auf den Baugrundstücken unzulässig. 
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7. Stellplätze, Carports, Garagen und Tiefgaragen  
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, i.V.m § 12, 23 Abs.5 BauNVO) 

Stellplätze und Carports (Stellplätze ohne Seitenwände, deren Dächer lediglich auf Stützen 
ruhen und / oder an der Außenwand des Hauptgebäudes befestigt sind (Ca)) sowie Garagen 
sind ausschließlich  innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie auf den dafür 
festgesetzten Flächen zulässig.  

Tiefgaragen sind innerhalb des Plangebietes unzulässig. 

 

 

8. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
- Private Verkehrsflächen laut Planeintrag –  
 

 

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
Es gilt ein straßenbegleitender Streifen von 3,00 m für Aufschüttungen und Abgrabungen, 
welcher zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich ist. 

Sollten Stützmauern geländebedingt erforderlich werden, dürfen diese nur bis zu einer Höhe 
von max. 1,00 m errichtet werden. Staffelungen von Stützmauern sind möglich, zwischen 
den Stützmauern muss jedoch ein bepflanzter Streifen von mindestens 1,00 m Tiefe liegen. 
Ein weiterer Höhenunterschied ist durch Böschungen im Verhältnis 1:2 auszugleichen.  

Gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO (örtliche Bauvorschriften) bedürfen Stützmauern und Auf-
schüttungen bzw. Abgrabungen, die nach § 50 LBO verfahrensfrei sind, der Kenntnisgabe.  

 

 

10. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
 (§ 9 Abs.1 Nr. 25a und b BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauGB, § 1a Abs. 3  

BauGB) 
Im Rahmen der Pflanzgebote sind ausschließlich heimisch-standortgerechte Arten zu ver-
wenden, die Verwendung von Nadelgehölzen und Koniferen ist nicht zulässig. Es können 
Pflanzen der Vorschlagsliste zur Artenverwendung (vgl. Hinweise) verwendet werden.  
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten, abgängige Gehölze sind 
durch Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Allgemeines Pflanzgebot für private Baugrundstücke 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten. Auf den Baugrund-
stücken innerhalb des Plangebietes sind standortgerechte hochstämmige Laubbäume zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf je angefangene 400 m² Grundstücksflä-
che ist ein Baum mit mindestens 15 cm Stammumfang (gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen. 
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11. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur          
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB , § 1 Abs. 5 und 6 BauGB, § 1a Abs.3  BauGB) 

Unbeschichtete Metalldächer aus Kupfer, Blei oder Zink sind nicht zulässig.  
 
Flachdächer sind, sofern sie nicht zum Aufenthalt als Dachterrasse genutzt werden, extensiv 
mit einer mindestens 5 cm dicken Substratschicht dauerhaft zu begrünen, hierunter fallen 
jedoch keine Flachdachgauben. 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind im Zuge der Freiflächengestaltung vorwie-
gend gärtnerisch mit lebenden Materialien zu gestalten.  

Im Zuge der Beleuchtung öffentlicher und privater Erschließungsräume sind insektenfreund-
liche und abstrahlungsarme Leuchtmittel zu verwenden.  

Das Waschen und Warten von Fahrzeugen, Geräten oder Anhängern in dem Gebiet (ohne 
Waschplatte mit nachgeschaltetem Abscheider und Kanalisationsanschluss) ist verboten. 

 

 

 

AUSGEFERTIGT UND BEURKUNDET    

Ittlingen, den    

 

 
_______________ 
Kai Kohlenberger 
Bürgermeister 
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D Örtliche Bauvorschriften 
  (§ 74 LBO) 
 

1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
  (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

 
1.1. Dachform / Dachneigung/ Solaranlagen / Dachaufbauten / Dacheinschnitte 
 
Hauptdächer 
 
 Dachform/-neigung: 
Zulässig sind die Dachformen Satteldächer. Als Satteldächer gelten auch versetzte Dach-
formen.  
Dachneigung der Hauptgebäude gemäß Planeintrag. 
Doppelhäuser müssen eine einheitliche Dachform und -neigung aufweisen.  
 
 Material und Farbe:  
Zulässig sind: 
-  rot bis rotbraune oder anthrazitfarbene engobierte Dachziegel oder Dachsteine  
-  Anlagen zur solaren Energiegewinnung 
-  Dachbegrünung 
 
 
Untergeordnete Dächer 
 
Dachform/-neigung 
Bei Garagen sind extensiv begrünte Flachdächer mit 0° - 3°zulässig (vgl. Festsetzung C 11). 
Eine Nutzung von Garagendächern als Dachterrasse ist zulässig, wenn die Terrasse durch 
Dachansätze von mindestens 1,00 m Höhe abgeschirmt wird. 
 
Carports (Stellplätze ohne Seitenwände, deren Dächer lediglich auf Stützen ruhen und / oder 
an der Außenwand des Hauptgebäudes befestigt sind (Ca)) sind zulässig mit maximal  
3,00 m hohem extensiv begrüntem Flachdach mit 0° - 3° Neigung. 
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Solaranlagen 
 
Solarkollektoren und Photovoltaikmodule sind auf den Hauptdächern und Dächern von Ne-
bengebäuden allgemein zulässig. 
Solaranlagen müssen sich in ihrer Neigung der jeweiligen Dachfläche, auf der sie ange-
bracht sind, anpassen und dürfen bei geneigten Dachformen zu keiner Überhöhung des 
Dachfirstes führen. 

 

Dachaufbauten / Dacheinschnitte  
 
Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zulässig. Ein Nebeneinander von Dachaufbauten 
und Dacheinschnitten auf einer Dachseite ist nicht zulässig. 
Verschiedene Dachgaubenformen auf einer Gebäudeseite sind nicht zulässig. 
Die Gesamtbreite von mehreren Dachgauben darf nicht mehr als 40% der Gebäudelänge je 
Gebäudeseite betragen. 
Mit Dachgauben sind folgende Abstände einzuhalten: 
 vom Ortgang mindestens 1,50 m; 
 von der Schnittlinie zwischen Außenwand und Dachhaut (Oberkante) 25 cm (gemessen 

in der Schräge) und vom First mindestens 1,00 m(gemessen in der Schräge). 
 sowie zwischen mehreren Aufbauten mindestens 1,50 m, gemessen in der Schräge. 
 
Dacheinschnitte dürfen nicht mehr als 20% der Gebäudelänge je Gebäudeseite betragen.  
Mit Dacheinschnitten sind folgende Abstände einzuhalten: 
 von Gebäudeaußenkanten / -trennwänden (Schnittpunkt Giebelwand/Dachhaut) mind. 

1,25 m, gemessen in der Dachschräge 
 von der der unteren Dachbegrenzung / Traufe (gemessen an der Vorderkante der oberen 

Dachhaut) mindestens 1,00 m, gemessen in der Dachschräge 
 sowie zwischen Oberkante Dacheinschnitt und Hauptdachfirstlinie mind. 1,50 m, gemes-

sen in der Dachschräge 
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Schemaskizze zu Dachaufbauten und Dacheinschnitten: 

 

 
1.2. Fassadengestaltung: Farbgebung, Material 
Bei der Farbgebung der Fassaden sind gedeckte Farben zu verwenden. Grelle und leuch-
tende Farben sind unzulässig. Hochglänzende und reflektierende Materialien sind mit Aus-
nahme von Verglasungen unzulässig. Die Gebäudeaußenflächen sind in Holz, Putz, Ziegel, 
Naturstein, Sichtbeton, Fassadenplatten aus Holzwerkstoffen oder Faserzement oder Glas 
auszuführen. Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig. Holzkon-
struktionen mit Holzverschalungen sind zulässig – nicht jedoch regional untypische Holz-
blockhäuser. Fassadenbegrünungen sind allgemein zulässig und erwünscht. 

 
1.3. Gestaltung von Nebenanlagen 
Den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandte Plätze und Einrichtungen für bewegliche pri-
vate Abfallbehälter sind jeweils auf dem Grundstück in das Hauptgebäude, in Garagenbau-
ten, in Pergolen oder in die Grundstückseinfriedigung zu integrieren und – sofern sie nicht 
baulich eingebunden sind – zu begrünen. 
 
 



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften  „2. Änderung Katzenrain“ 
Textliche Festsetzungen     
 

10 

2. Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke sowie Art, Gestaltung und Hö-
he von Einfriedigungen 

  (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO, § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 
 
2.1. Aufschüttungen  
  (§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 
Gegenüber Grundstücken die außerhalb der Plangebietsgrenze liegen sind die Aufschüttun-
gen in der Neigung 1:2 oder flacher abzuböschen.  
 

 
2.2. Stützmauern und Böschungen  
  (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
Sollten Stützmauern geländebedingt erforderlich werden, dürfen diese nur bis zu einer ma-
ximalen Höhe von 1,50 m errichtet werden. Bei einer Staffelung dürfen maximal zwei Stütz-
mauern hintereinander mit einer maximalen Höhe von je 1,00 m und einem Mindestabstand 
von 1,00 m errichtet werden; der Zwischenraum ist gärtnerisch zu bepflanzen. Ein weiterer 
Höhenunterschied ist durch Böschungen im Verhältnis 1:2 auszugleichen. 
Stützmauern sind aus Naturstein, Gabionen oder Blocksteinsatz zu erstellen. Weiterhin zu-
lässig sind Betonwände mit Natursteinvorsatz. 
Stützmauern zu öffentlichen Verkehrsflächen haben ein Abstand von 0,50 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einzuhalten. 
Hinweise: Gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO bedürfen Stützmauern und Aufschüttungen bzw. 

Abgrabungen, die nach § 50 LBO verfahrensfrei sind, der Kenntnisgabe. 
Es sind die Grenzabstände gemäß den Bestimmungen des Nachbarschaftsrecht 
Baden-Württemberg (NRG) einzuhalten.  

 
 
2.3. Einfriedigungen 
Bei Heckenpflanzungen als Einfriedigungen sind heimisch-standortgerechte Laubgehölze 
(vgl. Vorschlagsliste zur Artenverwendung) zu verwenden. 
Einfriedigungen in geschlossener Form (z.B. freistehende Mauern, Wellplatten u.ä.) sind 
nicht zulässig. Stacheldraht als Einfriedigungsmaterial ist ebenfalls nicht zugelassen. 
 
Einfriedigungen entlang von Grundstücksgrenzen zu öffentlichen und privaten Ver-
kehrsflächen: 
Zulässig sind: 
 Lebende Hecken (siehe Anhang Vorschlagsliste zur Artenverwendung), 
 Holzzäune mit senkrechter Lattung, 
Die Höhe dieser Einfriedigungen darf 0,80 m (einschließlich eventueller Sockel) nicht über-
schreiten. Als Bezugspunkt für deren Höhe gelten Hinterkante Gehweg / Schrammbord der 
öffentlichen Verkehrsfläche. 
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An den übrigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedigungen bis maximal 1,50 m Höhe zuläs-
sig. Unzulässig sind: 
 Geschlossene Einfriedigungen 
 Stacheldraht 
 Sockelmauern 
 
 

3. Ruhender Verkehr 
      (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen  
über 50 m² auf 2 Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt. 
Die Stellplätze sind auf den jeweiligen Baugrundstücken herzustellen. 
 
 

4. Versorgungseinrichtungen und -leitungen 
      (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 
Innerhalb des Plangebietes sind Niederspannungsfreileitungen zur Stromversorgung unzu-
lässig. 
Elektrische Versorgungseinrichtungen, Verteilerkästen, Trafostationen usw. dürfen auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 
 
 

5. Werbeanlagen 
(§ 11 (3) i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind bis zu einer Gesamtgröße von 0,5 m2 an der Stätte der Leistung zuläs-
sig. Die Anbringung von Werbeanlagen oberhalb der Traufkante der Gebäude auf dem Dach 
oder Dachgesims ist unzulässig. Freistehende Werbeanlagen sind unzulässig.  

Werbeanlagen müssen sich in die architektonische Gestaltung der Fassade des jeweiligen 
Gebäudes einfügen. 

Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, Videowände, Fahnen, Werbeanlagen mit 
dynamischen, beweglichen Teilen u.ä. sind unzulässig.  
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6. Außenantennen 
     (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 
Auf jedem Gebäude ist höchstens eine Außenantenne zulässig. 
 

AUSGEFERTIGT UND BEURKUNDET    

Ittlingen, den    

 

 
_______________ 
Kai Kohlenberger 
Bürgermeister 
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E Hinweise und Empfehlungen für das Baugenehmigungs- bzw. 
Kenntnisgabeverfahren  

 

1. Artenschutzrechtliche Hinweise 
Zum Bebauungsplan wurde eine fachliche Einschätzung zum besonderen Artenschutz ein-
geholt (Ingenieurbüro für Umweltplanung, Dipl.-Ing. Walter Simon, Mosbach, 22. April 2014 / 
4. Oktober 2018).  

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG die vorhandene zentrale Hecke bzw. ihre Stockausschläge und der Hasel-
strauch in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar gerodet werden. Beginnt 
die Bebauung nicht unmittelbar nach der Rodung, muss in der Vegetationsperiode das Bau-
feld mindestens alle zwei Wochen gemäht werden. 

Auf das vorliegende Gutachten wird verwiesen. 
 
 

2. Erdaushub, Belange des Bodenschutzes 
Der anfallende Erdaushub ist soweit als möglich im Baugebiet zu belassen. 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen der Bodenschutzgesetze (BBodSchG und 
BodSchG BW), der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 19731, DIN 
18915) und den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB) 
wird hingewiesen. Der Bodenaushub ist auf das erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. 
Anfallender überschüssiger Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat nach 
Möglichkeit im Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. einzubauen. 
Das natürliche Gelände soll nur soweit verändert werden, als dies zur ordnungsgemäßen 
Errichtung baulicher Anlagen und Erschließung notwendig ist. 
Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind die Hinweise der 
Informationsschrift des Ministeriums für Umwelt Baden-Württemberg "Erhaltung fruchtbaren 
und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahme" zu beachten. Auf die §§ 4 und 7 
des Bodenschutzgesetzes wird hingewiesen. 
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, 
um die natürliche Bodenkultur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schüt-
zen. Baustoffe, die zu einer Schadstoffbelastung von Wasser und Boden führen können, sind 
nicht zu verwenden. 
Bei allen Baumaßnahmen ist humoser Oberboden (Mutterboden) und Unterboden getrennt 
auszubauen, vorrangig einer Wiederverwertung zuzuführen und bis dahin getrennt zu lagern. 
Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktion nach § 1 BodSchG ge-
währleisten (Schütthöhe max. 2,0m, Schutz vor Vernässung etc.). 
Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Ge-
sundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts nicht ausgeschlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde 
zu melden.  
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3. Erschließen von Grundwasser 
Sollte im Zuge von Bauarbeiten unvorhersehbar Grundwasser erschlossen werden, so hat 
der Bauherr unverzüglich das Landratsamt als Untere Wasserschutzbehörde gem. § 37 WG 
zu benachrichtigen. 
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwas-
serfreilegungen zu rechnen ist, sind der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Heil-
bronn rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist 
unzulässig. 
 
 

4. Kanallage 
Als Bezugspunkt für den Kanal gilt von Seiten der Erschließungsplanung die Straße als 
Rückstauebene. Die Schmutzwasseranschlüsse liegen i.d..R. 3,00 m tief. Sollte in einem 
geplanten Gebäude die Abwasserleitung höher liegen als die Sohle, so sind ggfs. Hebe-
anlagen erforderlich. Es wird empfohlen, hinsichtlich der Höhenlage des Kanals mit der  
Gemeinde Ittlingen Rücksprache zu halten.  
 

 
5. Belange des Landesdenkmalamtes 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt 
einer Verkürzung der Frist zustimmen (vgl. § 20 DschG). 
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DschG wird hingewiesen.   
 
 

6.     Hinweis auf Verlegung von Telekommunikationsleitungen  
 
Bei der Abwägung über die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Rahmen von 
§68 (3) TKG wird von der Gemeinde Ittlingen zur Vermeidung eines negativen visuellen Er-
scheinungsbildes und zur Vermeidung von funktionalen Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Räume unter Berücksichtigung der dem Bebauungsplan beigefügten örtlichen Bauvorschrif-
ten die unterirdische Verlegung der Telekommunikationsleitungen als vorrangiges Ziel ange-
sehen. 
Bei der Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom und das jeweils aktuelle 
Merkblatt über Baumstandorte und undterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten. 
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7.     Hinweise auf vorhandene Leitungstrassen 
Im Bereich der bestehenden Straßen und Wege angrenzend an das Plangebiet sind Erdgas-
leitungen vorhanden, die in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger bzw. dem Grund-
stückseigentümer verlegt wurden. Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- 
und Gehwegoberfläche (Abtrag  > 10cm, Auftrag > 30cm) sowie bei anderen Maßnahmen, 
die die Gasleitungen tangieren, ist die Erdgas Südwest GmbH rechtzeitig in die Planung mit-
einzubeziehen. 
Im Planbereich wurden bereits die erforderlichen Telekommunikationsanlagen der Telekom 
hergestellt, die bei weiteren Baumaßnahmen gegebenenfalls gesichert werden müssen. Zur 
Anbindung neuer Gebäude an die Telekommunikationsinfrastruktur ist eine rechtzeitige Kon-
taktaufnahme mit der Telekom erforderlich. 
Im Bereich des Plangebiets befinden sich Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. 
Die Kabelschutzanweisung der Unitymedia BW GmbH ist zu beachten und vor Baubeginn 
sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. Sollten 
Änderungen am Bestandsnetz notwendig werden, wird um schnellstmögliche Kontaktauf-
nahme gebeten. 
 
 

8.   Baumschutzmaßnahmen 
Sofern Baumschutzmaßnahmen (Schutz von Leitungstrassen gegen Beschädigung durch 
Baumwurzeln) zu treffen sind, ist dies Sache der Plandurchführung, die Kosten sind vom 
Veranlasser der Pflanzungen zu tragen. Bei neuen Erschließungsstraßen wird auf die Einhal-
tung der Baumschutzverordnung hingewiesen. 
 
 

9.     Energiegewinnung 
Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme grundsätzlich er-
wünscht. Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulässig. Hinsichtlich der Nut-
zung regenerativer Energien über Erdwärmesonden gelten die Regelungen des „Leitfadens 
zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden“ des Umweltministeriums. Weitergehende 
Hinweise enthält das Informationssystem für Oberflächennahe Geothermie für Baden-
Württemberg (ISONG). Bei der Frage von Erdwärmesonden wird eine frühzeitige Kontakt-
aufnahme mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau und eine spezielle inge-
nieurtechnische Beratung empfohlen. 
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10. Vorschlagsliste zur Artenverwendung 
Folgende Gehölze können für Pflanzmaßnahmen im Rahmen der festgesetzten Pflanzgebo-
te verwendet werden: 
Das Anpflanzen von Koniferen und Nadelgehölzen ist im gesamten Plangebiet unzulässig 
(vgl. Festsetzung C 10). 
 

Bäume / Hochstämme: 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Carpinus betulus Hainbuche 
Acer campestere Feldahorn 
Prunus avium Süßkirsche 
Malus sylvestris Holzapfel 
Prunus domestica Zwetschge 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus torminalis Elsbeere 
Malus spec. Apfel i.S. 
Pyrus spec Birne i.S. 

Hinweis: Bei Birnensorten sind Oberösterreicher Weinbirne und Schweizer Wasserbirne we-
gen Feuerbrand bzw. Birnenverfall nicht zu verwenden. 
 
 
Sträucher für freiwachsende Hecken zur Randeingrünung: 
 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Corylus avellana Haselnuss 
Punus spinosa Schleedorn 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Rosa canina Heckenrose 
Ligustrum vulgare Liguster 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Viburnum lantana Schneeball 
Clematis vitalba Waldrebe 

 
 
Gehölze für geschnittene Hecken zur Grundstückseinfriedigung  
 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Carpinus betulus Hainbuche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Acer campestre Feldahorn 

Hinweis: Weitere Gehölzarten entsprechend der Vorschlagsliste der Beratungsstelle für 
Grünplanung und Obstbau des Landratsamtes Heilbronn sind möglich.  
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Rankgewächse zur Begrünung von Fassaden 
 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Hedera helix Efeu 
Polygonum aubertii Knöterich 
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein 

Den Arten entsprechende Rank- / Kletterhilfen sind vorzusehen. 

 

 

11. Freiflächen- / Begrünungsplan 
Bei Vorlage der prüffähigen Baugesuchsunterlagen ist als Teil des Baugesuchs ein qualifi-
zierter Freiflächengestaltungsplan mit Darstellung und Erläuterung der grüngestalterischen 
Maßnahmen (Bepflanzungsplan) der Baugenehmigungsbehörde vorzulegen, der nach fach-
kundiger Prüfung Bestandteil der Baugenehmigung wird. Aus dem Freiflächengestaltungs-
plan hat auch die Lage der zu pflanzenden Gehölze (z.B. Hausbaum), die Geländeverhält-
nisse vor und nach der Realisierung des Bauvorhabens, die Begrünung der Fassaden und 
Stützmauern hervorzugehen.  
 
 
 

F Anlagen zum Bebauungsplan und zu den örtlichen 
Bauvorschriften, Fachgutachten 

 
- Fachliche Einschätzung zum besonderen Artenschutz, Ingenieurbüro für Umwelt-

planung, Dipl.-Ing. Walter Simon, Mosbach, Stand 04.10.2018 
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G Verfahrensvermerke 
 

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat             
§ 2 Abs. 1 BauGB  

 am 15.11.2018 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses            
§ 2 Abs. 1 BauGB 

 am 07.12.2018 

Entwurfsbeschluss des Gemeinderates einschließlich 
Offenlagebeschluss   

 am 15.11.2018 

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung             
§3 Abs. 2 BauGB  am 07.12.2018 

Entwurf mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
öffentlich ausgelegt                                                        
§3 Abs. 2 BauGB  

 vom  
bis 

17.12.2018 
25.01.2019 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemeinden  
§4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs.2 BauGB 

 Schreiben vom  
bis 

12.12.2018 
25.01.2019 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW 

 am 14.02.2019 
 

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften                                                      
§ 74 Abs. 1 und 7 LBO mit §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §4 GmO/BW 

 am 14.02.2019 

Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen und damit 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans und der 
Örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

  
 

am 

 
 

22.02.2019 
 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeich-
nung, dem Textteil (planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften) und der 
Begründung durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Satzungs-
beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit  
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.  
 
 
Ausfertigung:    
Gemeinde Ittlingen    
    
Ittlingen,    
    
 
 
_______________ 
Kai Kohlenberger 
Bürgermeister 
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